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Sachverhalt: 

A.  

A.a Der Beschwerdeführer verliess seinen Heimatstaat eigenen Angaben 

zufolge am (…) und reiste am 17. Januar 2016 illegal in die Schweiz ein. 

Am 19. Januar 2016 suchte er im damaligen Empfangs- und Verfahrens-

zentrum (EVZ) B._______ um Asyl nach und wurde dort am 27. Januar 

2016 zu seiner Identität, zum Reiseweg sowie summarisch zu den Ge-

suchsgründen befragt (Befragung zur Person; BzP). Ausserdem wurde ihm 

das rechtliche Gehör zu allfälligen gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

gewährt. Die ausführliche Anhörung zu den Asylgründen fand am 7. Sep-

tember 2018 statt. 

A.b Zur Begründung seines Asylgesuchs machte der Beschwerdeführer im 

Wesentlichen geltend, er sei Tamile und stamme aus C._______, (…) 

(Nordprovinz). Sein Vater betreibe dort Landwirtschaft. Seine Familie be-

sitze auch noch ein Haus in D._______, und seine Mutter und die Ge-

schwister hielten sich überwiegend dort auf. Im August (…) habe er sich im 

Vanni-Gebiet aufgehalten und sei dort von den Liberation Tigers of Tamil 

Eelam (LTTE) zwangsrekrutiert worden. Er habe zunächst in der Küche 

arbeiten müssen, später sei er gezwungen worden, weitere Personen zu 

rekrutieren. Im April 2009 sei die Gegend um das LTTE-Camp vom sri-lan-

kischen Militär umzingelt worden, ihm sei aber die Flucht gelungen. Jedoch 

habe er sich dabei schwer verletzt, weshalb er nach D._______ ins Kran-

kenhaus verbracht worden sei. Seine Mutter habe ihm dann seine Post-

Identitätskarte vorbeigebracht, worauf er das Krankenhaus habe verlassen 

können, obwohl er sich eigentlich bei einem Rehabilitationscamp hätte mel-

den müssen. Danach habe er nichts mehr für die LTTE gemacht. Ab dem 

Sommer 2009 habe sich sein Cousin E._______ (N […]), welcher ein 

LTTE-Kämpfer gewesen und von den Behörden gesucht worden sei, bei 

ihm zuhause versteckt. Im Sommer 2011 sei er dann von F._______, einem 

Bekannten, welcher früher LTTE-Mitglied gewesen sei und sich später dem 

Criminal Investigation Department (CID) angeschlossen habe, genötigt 

worden, für den CID zu arbeiten und Leute mit Kontakt zu den LTTE zu 

verraten. F._______ habe ihn wohl schon länger beobachtet und gewusst, 

dass er seinem Cousin geholfen habe. Jedenfalls habe F._______ gedroht, 

er werde ihn sowie den Cousin festnehmen, wenn er nicht kooperiere. An-

gesichts dessen habe er eingewilligt und sei in der Folge auf Abruf als 

Chauffeur von F._______ tätig gewesen. Im März (…) habe er F._______ 

auf dessen Geheiss zu einer Schule begleitet. Dort habe F._______ – an-
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geblich auf Befehl des CID – ein Mitglied der Tamil Eelam Liberation Orga-

nisation (TELO) erschossen. Anschliessend habe er F._______ nach 

Hause fahren müssen und dort beobachtet, wo dieser seine Pistole hinge-

legt habe. Am 3. Dezember 2015 sei F._______ in einem «white van» 

durch den CID entführt worden, und einige Tage später habe der CID ihn 

(Beschwerdeführer) an seiner Wohnadresse in D._______ gesucht; er 

habe sich aber damals in C._______ aufgehalten. Die CID-Beamten hätten 

seine Identitätskarte konfisziert und seiner Mutter gesagt, er sei zusammen 

mit F._______ in einen Mordfall verwickelt und müsse sich melden. Er sei 

daraufhin zunächst nach Jaffna und am 19. Dezember 2015 nach Colombo 

gegangen. Am (…) sei er mit Hilfe eines Schleppers auf dem Luftweg aus 

Sri Lanka ausgereist. Nach seiner Ausreise hätten CID-Beamte einmal sei-

nen jüngeren Bruder auf der Strasse angesprochen und überdies – unge-

fähr im Februar 2016 – das Haus seines Vaters in C._______ kontrolliert 

und diesem gesagt, sie wüssten, dass sein Sohn in der Schweiz sei. Der 

Vater habe diesen Vorfall bei der Menschenrechtskommission angezeigt. 

Im Falle einer Rückkehr nach Sri Lanka fürchte er sich vor dem CID, da er 

beim Mord ein Komplize von F._______ gewesen und überdies seinen 

Cousin E._______ versteckt habe, was die Behörden sicherlich von 

F._______ erfahren hätten. 

A.c Der Beschwerdeführer reichte im Rahmen des vorinstanzlichen Ver-

fahrens folgende Unterlagen zu den Akten: seinen Führerausweis, Unter-

lagen betreffend die Anzeige bei der Menschenrechtskommission im Feb-

ruar 2016, einen undatierten Internetausdruck (ohne Quellenangabe) be-

treffend die Ermordung eines TELO-Mitglieds sowie Kopien seiner Identi-

tätskarte, des Geburtsregisterauszugs, der Heiratsurkunde, der Familien-

karte sowie einer Rationierungskarte. 

B.  

Das SEM stellte mit Verfügung vom 4. Februar 2019 fest, der Beschwer-

deführer erfülle die Flüchtlingseigenschaft nicht, lehnte das Asylgesuch ab, 

verfügte die Wegweisung aus der Schweiz und ordnete den Vollzug der 

Wegweisung an. 

C.  

Der Beschwerdeführer focht diesen Entscheid mit Beschwerde vom 

7. März 2019 beim Bundesverwaltungsgericht an. Er beantragte die Aufhe-

bung der vorinstanzlichen Verfügung, die Anerkennung als Flüchtling und 

die Gewährung von Asyl. Eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an 

die Vorinstanz zurückzuweisen, subeventuell sei infolge Unzulässigkeit 
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und/oder Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs die vorläufige Auf-

nahme anzuordnen. In prozessualer Hinsicht ersuchte er um Gewährung 

der unentgeltlichen Prozessführung sowie um unentgeltliche Verbeistän-

dung. Ausserdem beantragte er, das BzP-Protokoll vom 27. Januar 2016 

sei aus den Akten zu weisen.  

Der Beschwerde lagen eine Kopie der angefochtenen Verfügung, eine Voll-

macht vom 12. Februar 2019 (Kopie), ein Foto, eine Kopie der Identitäts-

karte von E._______ sowie eine Bestätigung betreffend Sozialhilfebezug 

vom 20. Februar 2019 bei.  

D.  

Mit Zwischenverfügung vom 15. März 2019 hielt die Instruktionsrichterin 

fest, der Beschwerdeführer könne den Abschluss des Verfahrens in der 

Schweiz abwarten. Ausserdem hiess sie die Gesuche um Gewährung der 

unentgeltlichen Prozessführung und unentgeltliche Verbeiständung gut, 

verzichtete auf die Erhebung eines Kostenvorschusses, ordnete dem Be-

schwerdeführer seinen Rechtsvertreter als amtlichen Rechtsbeistand bei 

und lud die Vorinstanz ein, eine Vernehmlassung einzureichen. 

E.  

Das SEM hielt in seiner Vernehmlassung vom 28. März 2019 vollumfäng-

lich an seiner Verfügung fest.  

F.  

Der Beschwerdeführer replizierte mit Eingabe vom 8. Mai 2019, wobei er 

an den gestellten Anträgen und deren Begründung festhielt. Der Eingabe 

lagen mehrere Presseberichte von April/Mai 2019 zur Situation in 

Sri Lanka, die Reisehinweise des Eidgenössischen Departements für aus-

wärtige Angelegenheiten (EDA) für Sri Lanka, Stand 27. April 2019, sowie 

eine Honorarnote vom 8. Mai 2019 bei.  

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gestützt auf Art. 31 VGG Be-

schwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG, welche von einer  

Vorinstanz im Sinne von Art. 33 VGG erlassen wurden, sofern keine das 

Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG vorliegt. 

Demnach ist das Bundesverwaltungsgericht zuständig für die Beurteilung 
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von Beschwerden gegen Entscheide des SEM auf dem Gebiet des Asyls, 

und entscheidet in diesem Bereich in der Regel – und so auch vorliegend 

– endgültig (Art. 105 AsylG [SR 142.31]; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG).  

1.2 Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, 

soweit das AsylG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG). 

1.3 Am 1. März 2019 ist eine Teilrevision des AsylG in Kraft getreten 

(AS 2016 3101); für das vorliegende Verfahren gilt indes das bisherige 

Recht (vgl. Abs 1 der Übergangsbestimmungen zur Änderung des AsylG 

vom 25. September 2015). 

1.4 Die Beschwerde ist frist – und formgerecht eingereicht. Der Beschwer-

deführer hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die 

angefochtenen Verfügungen besonders berührt und hat ein schutzwürdi-

ges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung. Er ist da-

her zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 105 und aArt. 108 

Abs. 1 AsylG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Be-

schwerde ist demnach einzutreten. 

2.  

Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen 

richten sich im Asylbereich nach Art. 106 Abs 1 AsylG, im Bereich des Aus-

länderrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5). 

3.  

3.1 Die Vorinstanz führte zur Begründung ihres Entscheids im Wesentli-

chen aus, der Beschwerdeführer habe sich bei der Darlegung seiner Asyl-

gründe mehrfach widersprochen respektive die angeblichen Ereignisse, 

namentlich seine Rekrutierungstätigkeit für die LTTE sowie seine Flucht, 

unterschiedlich geschildert. Aufgrund dessen sei zweifelhaft, ob er über-

haupt je bei den LTTE gewesen sei, zumal er sich auch bezüglich seines 

Aufenthaltsortes bis April 2009 widersprochen habe. Ferner habe er erst in 

der Anhörung geltend gemacht, er sei in Sri Lanka auch infolge der Beher-

bergung seines Cousins E._______ (dessen Akten [N {…}] beigezogen 

worden seien) gefährdet, und F._______ habe ihn deswegen zur Mitarbeit 

zwingen können; in der BzP habe er seinen Cousin dagegen mit keinem 

Wort erwähnt. Das Vorbringen, F._______ habe ihn unter Druck setzen 

können, weil er ihn zuvor beobachtet habe, sei unsubstanziiert ausgefallen, 

und es mute überdies seltsam an, dass der Beschwerdeführer keine ein-
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zige Person an den CID verraten habe, obwohl dies angeblich sein eigent-

licher Auftrag gewesen sei. Demnach sei auch zweifelhaft, ob er überhaupt 

für F._______ tätig gewesen sei. Weiter sei festzustellen, dass seine An-

gaben zur Ermordung von G._______ nicht mit dem Tatbeschrieb im ein-

gereichten Internetausdruck übereinstimmten. Zudem sei aus diesem Be-

richt kein Bezug zum Beschwerdeführer ersichtlich. Die angebliche Suche 

nach dem Beschwerdeführer im Zusammenhang mit dem Mord sei sodann 

nicht asylrelevant, da entsprechende behördliche Untersuchungsmass-

nahmen legitim seien und nicht auf einem der in Art. 3 AsylG genannten 

Gründe beruhten. Die eingereichten Beweismittel betreffend die Anzeige 

bei der Menschenrechtskommission würden an dieser Einschätzung nichts 

ändern. Im Weiteren überzeuge das Vorbringen, der Beschwerdeführer be-

fürchte aufgrund der Beherbergung seines Cousins eine Verfolgung durch 

die Behörden, nicht; denn nicht er, sondern seine Eltern hätten den Cousin 

beherbergt. Schliesslich sei auch nicht anzunehmen, dass der Beschwer-

deführer bei einer Rückkehr nach Sri Lanka aus anderen Gründen mit be-

achtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft asylrelevanten 

Verfolgungsmassnahmen ausgesetzt wäre (Verweis auf die im Referenz-

urteil E-1866/2015 des BVGer vom 15. Juli 2016 definierten Risikofakto-

ren). Demnach sei die Flüchtlingseigenschaft zu verneinen und das Asyl-

gesuch abzulehnen. Die Vorinstanz legte im Weiteren dar, der Wegwei-

sungsvollzug nach Sri Lanka (Nordprovinz) sei zulässig, zumutbar und 

möglich. Hinsichtlich der Frage der individuellen Zumutbarkeit des Vollzugs 

verwies das SEM insbesondere auf das am Herkunftsort bestehende fami-

liäre Beziehungsnetz und die gesicherte Wohnsituation.  

3.2 In der Beschwerde wird zunächst beantragt, das BzP-Protokoll sei aus 

den Akten zu entfernen, da diese Befragung unter Zeitdruck durchgeführt 

worden sei und der Beschwerdeführer daher nicht alle relevanten Flucht-

gründe habe vorbringen können. Unter diesen Umständen könne ihm nicht 

vorgeworfen werden, er habe sich in Widersprüche verwickelt und einige 

Ereignisse in der BzP nicht erwähnt. Im Übrigen handle es sich bloss um 

scheinbare Widersprüche. So habe er in der BzP nie sagen wollen, er sei 

ausschliesslich für die Rekrutierung von Frauen zuständig gewesen; dies 

sei lediglich ein Beispiel gewesen. Auch bezüglich des Ortes seiner Ver-

haftung habe er sich nicht widersprochen; vielmehr sei er damals unter-

wegs gewesen, um in den Dörfern Zwangsrekrutierungen durchzuführen, 

und habe sich in H._______ im Zelt aufgehalten, als er umzingelt und ver-

haftet worden sei. Bezüglich der Wohnsitzfrage liege ebenfalls kein Wider-

spruch vor: C._______ sei seit seinem sechzehnten Lebensjahr sein offizi-
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eller Wohnsitz gewesen, auch wenn er zwischendurch provisorisch an-

dernorts gewohnt habe. Insoweit, als ihm vorgeworfen werde, er habe sei-

nen Cousin in der BzP nicht erwähnt, sei auf die eingangs begründete 

Nichtverwertbarkeit des fraglichen Protokolls zu verweisen. Seine Tätigkeit 

für F._______ habe er sodann detailliert dargelegt, weshalb diese als 

glaubhaft zu erachten sei. Allgemein habe das SEM nicht berücksichtigt, 

dass seine Aussagen voller Realkennzeichen seien. Die Diskrepanz zwi-

schen seiner Schilderung des Mordes und dem im Zeitungsartikel be-

schriebenen Tathergang sei nicht relevant, da sri-lankische Zeitungsbe-

richte oftmals nicht auf seriösen Abklärungen beruhten. Das eingereichte 

Foto zeige den Beschwerdeführer und F._______ an einer Hochzeit; damit 

sei erstellt, dass sie sich gekannt hätten. Die unterschiedlichen Angaben 

betreffend den Zeitpunkt der Suche nach dem Beschwerdeführer durch 

den CID seien dem Zeitablauf geschuldet und somit ebenfalls kein Indiz für 

die Unglaubhaftigkeit. Indem das SEM die Vorbringen des Beschwerdefüh-

rers als unglaubhaft bezeichnet habe, habe es eine willkürliche Beweiswür-

digung vorgenommen und den Sachverhalt falsch erstellt. Er werde auf-

grund seiner Verbindung zu F._______, seiner Tätigkeit für die LTTE sowie 

der Beherbergung seines Cousins asylrechtlich verfolgt und erfülle meh-

rere stark risikobegründende Faktoren gemäss dem Referenzurteil E-

1866/2015 des BVGer vom 15. Juli 2016, E. 8.5.3. Er habe für die LTTE 

Zwangsrekrutierungen durchgeführt und stelle in den Augen der sri-lanki-

schen Behörden eine Gefahr für die Einheit des Landes dar. Zudem werde 

er verdächtigt, einen politischen Mord begangen zu haben. Er könne daher 

keinen fairen Prozess erwarten. Das SEM habe dies in seinem Entscheid 

nicht berücksichtigt und demnach den Sachverhalt falsch festgestellt. Fer-

ner habe das SEM die Reflexverfolgung des Beschwerdeführers durch die 

sri-lankischen Behörden infolge der LTTE-Verbindungen seiner Angehöri-

gen nicht geprüft und die diesbezüglichen öffentlichen Quellen nicht beige-

zogen. Es sei bekannt, dass LTTE-Unterstützer und deren Angehörige von 

den Behörden oder diesen nahestehenden paramilitärischen Gruppierun-

gen systematisch verhaftet oder beseitigt würden. Somit sei auch der Be-

schwerdeführer gefährdet (Verweis auf den Bericht der Schweizerischen 

Flüchtlingshilfe [SFH] vom 12. Januar 2018: «Entführungen von tamili-

schen Personen mit LTTE-Verbindungen im Distrikt Jaffna und in der Nord-

provinz»). Er sei infolge des Mordfalles unschuldig ins Visier der Behörden 

geraten. Die Ermittlungen hätten sicherlich ergeben, dass er für die LTTE 

Zwangsrekrutierungen vorgenommen habe und Angehörige von ihm LTTE-

Mitglieder gewesen seien. Tamilen stünden ohnehin generell unter Terror-

verdacht, weshalb er unter diesen Umständen aus guten Gründen Angst 

um sein Leben gehabt habe und geflüchtet sei. Schliesslich gehöre er der 
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bestimmten sozialen Gruppe der abgewiesenen Asylsuchenden an und 

müsse damit rechnen, bei einer Rückkehr nach Sri Lanka der Unterstüt-

zung der LTTE verdächtigt und verhaftet zu werden. Insgesamt sei davon 

auszugehen, dass er aus asylrelevanten Gründen gesucht werde; es sei 

daher von seiner Flüchtlingseigenschaft auszugehen. Eventualiter werde 

aus den bereits vorgenannten Gründen die Rückweisung an die Vorinstanz 

wegen unvollständiger und unrichtiger Sachverhaltsabklärung respektive 

Verletzung des rechtlichen Gehörs verlangt. Anzufügen sei, dass es das 

SEM – insbesondere bei der Beurteilung der Verfolgungsgefahr im Zusam-

menhang mit der tamilischen Ethnie des Beschwerdeführers und seiner 

langjährigen Landesabwesenheit – auch unterlassen habe, die aktuellen 

Länderinformationen, namentlich die SFH-Länderanalyse vom 14. Oktober 

2016 («Nordprovinz: Militärpräsenz, Überwachung, Folter, Situation von 

Frauen und von Angehörigen von Verschwundenen»), zu berücksichtigen. 

Der Beschwerdeführer sei ein Tamile aus dem Norden von Sri Lanka und 

halte sich seit über drei Jahren in der Schweiz, einem tamilischen 

Diasporazentrum, auf. Bereits aus diesen Gründen würde er bei einer 

Rückkehr verdächtigt, sich gegen die sri-lankische Regierung zu engagie-

ren. Falls keine Rückweisung vorgenommen werde, müsse das Gericht 

den Sachverhalt korrekt abklären. Hinsichtlich des vom SEM verfügten 

Wegweisungsvollzugs sei festzustellen, dass sich das SEM nicht mit den 

bestehenden individuellen Risikofaktoren auseinandergesetzt und damit 

eine Gehörsverletzung begangen habe. Vorliegend sei von der Unzuläs-

sigkeit des Vollzugs auszugehen, da der Beschwerdeführer mit seiner Vor-

geschichte und aufgrund seines Auslandaufenthalts im Falle einer Rück-

kehr nach Sri Lanka mit Verhaftung und Folter rechnen müsste. Aufgrund 

der dargelegten Umstände wäre der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr 

nach Sri Lanka konkret gefährdet, weshalb der Vollzug überdies unzumut-

bar sei, zumal es ihm nicht mehr möglich wäre, im Heimatland einer Er-

werbstätigkeit nachzugehen und sich eine Existenz aufzubauen. Die pau-

schale Einschätzung des SEM, wonach der Vollzug zumutbar sei, beruhe 

auf einer mangelhaften Sachverhaltsabklärung und sei falsch.  

3.3 In seiner Vernehmlassung führt das SEM aus, das eingereichte Foto 

zeige lediglich, dass sich der Beschwerdeführer und F._______ gekannt 

hätten. Dies sei gar nicht in Frage gestellt worden. Weiteres könne aus 

dem Foto nicht abgeleitet werden. Ebenso verhalte es sich mit der in Kopie 

eingereichten Identitätskarte (von F._______).  

3.4 In der Replik wird entgegnet, das Foto sowie die Kopie der Identitäts-

karte von F._______ seien im Zusammenhang mit der geltend gemachten 
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Verbindung zu F._______ eingereicht worden. Der Beschwerdeführer habe 

alles Zumutbare unternommen, um seine Vorbringen zu untermauern, es 

sei nicht ersichtlich, wie er seine Nähe zu F._______ sonst nachweisen 

könnte. Sodann wird auf die Bombenanschläge in Sri Lanka vom 21. April 

2019, den daraufhin ausgerufenen Notstand sowie die damit verbundenen 

Repressionsmassnahmen und Grundrechtseinschränkungen hingewiesen 

und geltend gemacht, die Sicherheitslage in Sri Lanka habe sich massiv 

verschlechtert, der Staat stelle sich offensichtlich auf eine bürgerkriegsähn-

liche Situation ein. Die Behörden seien – infolge innerpolitischer Spannun-

gen – weder willens noch fähig, die Bevölkerung vor (weiteren) Anschlägen 

zu schützen. Die Rückkehr nach Sri Lanka sei dem Beschwerdeführer da-

her unzumutbar, zumal er der tamilischen Minderheit angehöre, welche be-

reits in der Vergangenheit wegen Terrorismusverdachts verfolgt worden 

sei.  

4.  

Der Beschwerdeführer rügt, das SEM habe den rechtserheblichen Sach-

verhalt unrichtig beziehungsweise unvollständig festgestellt respektive un-

genügend abgeklärt. Ausserdem habe das SEM die ihm obliegende Prü-

fungs- und Würdigungspflicht und damit den Anspruch auf rechtliches Ge-

hör verletzt. Diese formellen Rügen sind vorab zu prüfen, da sie unter Um-

ständen geeignet sein könnten, eine Kassation der vorinstanzlichen Verfü-

gung zu bewirken. 

4.1 Gemäss Art. 6 AsylG i.V.m. Art. 12 VwVG stellen die Asylbehörden den 

Sachverhalt von Amtes wegen fest (Untersuchungsgrundsatz). Dabei 

muss die Behörde die für das Verfahren erforderlichen Sachverhaltsunter-

lagen beschaffen, die rechtlich relevanten Umstände abklären und darüber 

ordnungsgemäss Beweis führen (vgl. auch Art. 30–33 VwVG). Unrichtig ist 

die Sachverhaltsfeststellung dann, wenn der Verfügung ein falscher und 

aktenwidriger oder nicht weiter belegbarer Sachverhalt zugrunde gelegt 

wurde. Unvollständig ist die Sachverhaltsfeststellung, wenn die Behörde 

trotz Untersuchungsmaxime den Sachverhalt nicht von Amtes wegen ab-

geklärt hat, oder wenn nicht alle für den Entscheid wesentlichen Sachum-

stände berücksichtigt wurden (vgl. dazu BVGE 2016/2 E. 4.3). Die Behörde 

ist dabei jedoch nicht verpflichtet, zu jedem Sachverhaltselement umfang-

reiche Nachforschungen anzustellen. Zusätzliche Abklärungen sind viel-

mehr nur dann vorzunehmen, wenn sie aufgrund der Aktenlage als ange-

zeigt erscheinen (vgl. dazu ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERT-

SCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes; 

3. Aufl. 2013, Rz. 629 ff.; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler 
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[Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 

2. Aufl., 2019, Rz. 17 zu Art. 12; BENJAMIN SCHINDLER, in: Auer/Mül-

ler/Schindler [Hrsg.], a.a.O., Rz. 29 ff. zu Art. 49).  

Aus dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs 2 BV, Art. 29 

VwVG) sowie Art. 35 Abs 1 VwVG folgt sodann, dass alle erheblichen Par-

teivorbringen zu prüfen und zu würdigen sind. Nach den von Lehre und 

Praxis entwickelten Grundsätzen hat die verfügende Behörde im Rahmen 

der Entscheidbegründung die Überlegungen zu nennen, von denen sie 

sich leiten liess und auf die sich ihr Entscheid stützt. Die Begründung des 

Entscheids muss so abgefasst sein, dass der Betroffene ihn gegebenen-

falls sachgerecht anfechten kann. Die Behörde muss sich jedoch nicht mit 

jeder tatbeständlichen Behauptung auseinandersetzen, sondern kann sich 

auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (vgl. 

dazu LORENZ KNEUBÜHLER/RAMONA PEDRETTI, in: Auer/Müller/Schindler 

[Hrsg.], a.a.O., Rz. 7 ff. zu Art. 35; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI; a.a.O., N. 629 

ff.; BVGE 2016/9 E. 5.1; BVGE 2011/37 E. 5.4.1; BGE 136 I 184 E. 2.2.1 

und 134 I 83 E. 4.1).  

4.2 Insoweit, als der Beschwerdeführer geltend macht, die BzP sei man-

gelhaft durchgeführt worden, weshalb das entsprechende Protokoll nicht 

verwertbar sei, ist Folgendes festzustellen: Die BzP dauerte den Akten zu-

folge eine gute Stunde. Dabei wurde der Beschwerdeführer (u.a.) aufge-

fordert, seine Asylgründe summarisch und in freier Rede zu schildern, an-

schliessend wurden ihm dazu noch zwei Fragen gestellt (vgl. A4 Ziff. 7.01). 

Entgegen den entsprechenden Bemerkungen in der Beschwerde kann 

dem Protokoll nicht entnommen werden, dass der Beschwerdeführer dabei 

ständig unterbrochen und angehalten wurde, sich kurz zu fassen. Er wurde 

im Gegenteil im Anschluss an seine Ausführungen mehrfach gefragt, ob es 

noch weitere Gründe gebe, die er noch nicht erwähnt habe (vgl. A4 

Ziff. 7.01 in fine, Ziff. 7.03 sowie Ziff. 9.01), was er verneinte. Demnach ist 

nicht davon auszugehen, dass er während der BzP unter ungebührlichem 

Zeitdruck stand und nicht in der Lage war, seine Asylgründe vollständig zu 

schildern. Vielmehr hatte er in der BzP ausreichend Gelegenheit, die ihm 

wesentlich erscheinenden Fluchtgründe darzulegen respektive zumindest 

zu erwähnen. Insgesamt gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass die BzP 

nicht korrekt durchgeführt wurde, und somit besteht auch kein Grund, dem 

entsprechenden Protokoll seine Eignung als Entscheidungsgrundlage ab-

zusprechen und es aus den Akten zu weisen. Der fragliche Antrag ist dem-

nach abzuweisen. 
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4.3 Der Beschwerdeführer rügt ferner, das SEM habe den Anspruch auf 

rechtliches Gehör, die Prüfungspflicht sowie die Begründungspflicht ver-

letzt und den rechtserheblichen Sachverhalt nicht korrekt festgestellt, in-

dem es fälschlicherweise von der Unglaubhaftigkeit der Asylvorbringen und 

dem Fehlen eines Verfolgungsinteresses der sri-lankischen Behörden aus-

gegangen sei, weder die Risikofaktoren noch das Vorliegen einer Re-

flexverfolgung und individueller Unzumutbarkeitskriterien geprüft, Beweis-

mittel nicht gewürdigt und es überdies unterlassen habe, bestimmte ein-

schlägige, öffentlich zugängliche Quellen betreffend die allgemeine Lage 

und Verfolgungssituation in Sri Lanka beizuziehen. Diese Rügen sind alle-

samt als unbegründet zu bezeichnen. Entgegen der Auffassung des Be-

schwerdeführers hat das SEM in der angefochtenen Verfügung den rechts-

erheblichen Sachverhalt richtig und vollständig festgestellt, und es hat sich 

in seinen Erwägungen mit allen relevanten Vorbringen des Beschwerde-

führers sowie insbesondere auch mit der als Beweismittel eingereichten 

Anzeige bei der sri-lankischen Menschenrechtskommission auseinander-

gesetzt. Ferner hat sich das SEM in seinen Erwägungen sowohl zur Frage 

des Bestehens von Risikofaktoren gemäss der bundesverwaltungsgericht-

lichen Rechtsprechung als auch zur geltend gemachten Reflexverfolgung 

im Zusammenhang mit dem vormals der LTTE angehörenden Cousin des 

Beschwerdeführers – dessen Akten durch die Vorinstanz beigezogen wor-

den waren (vgl. Ziff. I.5, S. 3 der angefochtenen Verfügung) – geäussert 

(vgl. Ziff. II.3, S. 7) und ausgeführt, aus welchen Gründen der Vollzug der 

Wegweisung (auch) in individueller Hinsicht zumutbar sei (vgl. Ziff. III.2, 

S. 8). Die Ausführungen in der Beschwerde weisen im Übrigen darauf hin, 

dass der Rechtsvertreter die Frage der Würdigung des Sachverhalts mit 

der Sachverhaltserstellungs- und Begründungspflicht der Vorinstanz ver-

mengt. Die geäusserte Unzufriedenheit mit den Schlussfolgerungen des 

SEM respektive der Umstand, dass das SEM seine Einschätzung der all-

gemeinen Lage in Sri Lanka nicht auf die vom Beschwerdeführer als op-

portun angesehenen Quellen stützte und die Asylvorbringen anders wür-

digte, als dies als vom Beschwerdeführer als richtig erachtet wird, können 

nicht unter die Tatbestände der ungenügenden Sachverhaltsfeststellung, 

falschen oder gar willkürlichen Beweiswürdigung oder mangelhaften Be-

gründung subsumiert werden, sondern stellen vielmehr eine Kritik in der 

Sache selbst dar (vgl. dazu bereits das Urteil des BVGer E-1866/2015 vom 

15. Juli 2016 E. 3.2.3 [als Referenzurteil publiziert]). 

4.4 Die formellen Rügen erweisen sich nach dem Gesagten allesamt als 

unbegründet, weshalb keine Veranlassung besteht, die angefochtene Ver-



D-1162/2019 

Seite 12 

fügung aufzuheben und die Sache zur neuen Beurteilung und Entschei-

dung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Der Kassationsantrag ist daher 

abzuweisen. Da der rechtserhebliche Sachverhalt als richtig und vollstän-

dig erstellt zu erachten ist, ist auch der Antrag, wonach das Bundesverwal-

tungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt korrekt abzuklären habe 

(vgl. dazu S. 16 der Beschwerde, BS 8), abzuweisen. 

5.  

5.1 Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grund-

sätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im 

Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationali-

tät, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politi-

schen Anschauungen wegen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder 

begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Als 

ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Le-

bens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psy-

chischen Druck bewirken (Art. 3 AsylG). 

5.2 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen 

oder zumindest glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die 

Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für ge-

geben hält. Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen 

Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsa-

chen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte 

Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG). Das Bundesverwaltungsge-

richt hat die Anforderungen an das Glaubhaftmachen der Vorbringen in ver-

schiedenen Entscheiden dargelegt und folgt dabei ständiger Praxis. Darauf 

kann hier verwiesen werden (vgl. BVGE 2015/3 E. 6.5.1 mit Verweisen). 

5.3 Wer sich darauf beruft, dass durch sein Verhalten nach der Ausreise 

aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat eine Gefährdungssituation erst ge-

schaffen worden ist, macht subjektive Nachfluchtgründe geltend (vgl. 

Art. 54 AsylG). Subjektive Nachfluchtgründe können zwar die Flüchtlings-

eigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG begründen, führen jedoch nach 

Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls, unabhängig davon, ob sie miss-

bräuchlich oder nicht missbräuchlich gesetzt wurden. Stattdessen werden 

Personen, welche subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft 

machen können, als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. dazu 

BVGE 2009/28 E. 7.1 S. 352, m.w.H.). 
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6.  

6.1 Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, er sei aus Sri Lanka ausge-

reist, weil er eine asylrelevante Verfolgung durch den CID wegen seiner 

Verbindung zu F._______ und dessen Tötung von G._______ im (…) be-

fürchtet habe, ist Folgendes zu bemerken: Falls sich die Tötung von 

G._______. tatsächlich so zugetragen hat, wie dies vom Beschwerdeführer 

geschildert wurde, scheint es allenfalls denkbar, dass die Behörden im da-

maligen Zeitpunkt daran interessiert waren, ihn als Zeugen zu vernehmen, 

und ihn deswegen vor der Ausreise zuhause aufsuchen wollten. Daraus 

kann indessen nicht auf eine asylrelevante Verfolgung respektive Verfol-

gungsfurcht geschlossen werden, da es sich bei behördlichen Ermittlungen 

im Rahmen eines Strafverfahrens um rechtsstaatlich legitime Massnah-

men und nicht um Verfolgungshandlungen aus den in Art. 3 Abs. 1 AsylG 

genannten Gründen handelt. Im Übrigen befindet sich der Täter 

(F._______) laut Aussage des Beschwerdeführers schon längst in den 

Händen des CID, und es ist davon auszugehen, dass die Strafverfolgungs-

behörden auch ohne eine Aussage des Beschwerdeführers erfolgreich An-

klage gegen F._______ erheben konnten respektive hätten erheben kön-

nen. Selbst wenn der Beschwerdeführer vor der Ausreise tatsächlich im 

Zusammenhang mit dem fraglichen Mordfall gesucht worden ist, ist daher 

nicht davon auszugehen, dass er deswegen im heutigen Zeitpunkt weiter-

hin im Visier der sri-lankischen Behörden steht. Abgesehen davon enthal-

ten die Akten ohnehin keinerlei konkrete Hinweise darauf, dass die sri-lan-

kischen Behörden in der erwähnten Mordsache tatsächlich gegen den Be-

schwerdeführer ermittelt haben respektive weiterhin ermitteln. Insbeson-

dere sind auch die eingereichten Beweismittel nicht geeignet, entspre-

chende Verfolgungsmassnahmen zu belegen. Im Presseartikel betreffend 

den Mordfall wird nicht einmal erwähnt, dass der Täter nicht alleine gewe-

sen sei, geschweige denn, dass nach einem Komplizen oder Zeugen ge-

sucht werde. Und auch aus der angeblich vom Vater des Beschwerdefüh-

rers eingereichten Anzeige bei der Menschenrechtskommission vom Feb-

ruar 2016 geht nicht hervor, dass die Behörden den Beschwerdeführer im 

Zusammenhang mit dem Mord an G._______ respektive aufgrund seiner 

Verbindung zu F._______ suchen oder ihn gar der Tat verdächtigen, wie 

dies in der Beschwerde suggeriert wird. Das auf Beschwerdeebene nach-

gereichte Foto vermag schliesslich bestenfalls zu beweisen, dass sich der 

Beschwerdeführer und die auf dem Foto als «F._______» markierte Per-

son einmal an einer Hochzeit begegnet sind. Nach dem Gesagten ist ins-

gesamt nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer im Zusam-

menhang mit der geltend gemachten Tötung von G._______. durch 

F._______ in asylbeachtlicher Weise verfolgt war oder begründete Furcht 
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hatte (respektive weiterhin hat), zukünftig deswegen einer entsprechenden 

Verfolgung ausgesetzt zu werden.  

6.2 Der Beschwerdeführer befürchtet ferner eine Verfolgung aufgrund sei-

ner früheren Tätigkeit für die LTTE, namentlich seiner Mithilfe bei Zwangs-

rekrutierungen. Diesbezüglich hat das SEM zu Recht Zweifel an der Glaub-

haftigkeit der entsprechenden Vorbringen geäussert, zumal der Beschwer-

deführer zu seiner angeblichen Rekrutierungstätigkeit widersprüchliche 

Angaben machte und auch die Umstände der Umzingelung durch die Ar-

mee unterschiedlich schilderte (vgl. dazu seine Aussagen in A4 Ziff. 7.01 

und A14 F55, F60 f., F126 f. und F131 f.). Seine Einwände und Relativie-

rungsversuche in der Beschwerde (seine Aussagen seien falsch interpre-

tiert worden, er habe in der BzP nur beispielhaft die Rekrutierung von Mäd-

chen erwähnt, und er habe sich anlässlich der Umzingelung durch die Ar-

mee zu Rekrutierungszwecken in einem Zelt in H._______ aufgehalten) 

überzeugen nicht. Dazu kommt, dass der Beschwerdeführer seine angeb-

liche Tätigkeit für die LTTE (Arbeit in der Küche sowie Personenrekrutie-

rungen) entgegen den Vorbringen in der Beschwerde nicht «in lebendiger 

Art und Weise» und «voller Realkennzeichen» geschildert hat, sondern 

vielmehr überwiegend substanzarm und eintönig (vgl. A14 F31 und F47 ff.). 

Lediglich die Episode, in welcher er zusammen mit Zivilisten aus der Ort-

schaft geflüchtet und anschliessend in ein Spital gebracht worden sei 

(vgl. A14 F60), vermittelt den Eindruck, als habe er dies tatsächlich selbst 

erlebt. Dies ändert jedoch nichts daran, dass sein Vorbringen, er sei zwi-

schen 2008 und 2009 während ungefähr acht Monaten für die LTTE tätig 

gewesen und habe dabei unter anderem bei Zwangsrekrutierungen mitge-

holfen, als überwiegend unglaubhaft zu erachten ist. Diese Einschätzung 

wird gestützt durch die Tatsache, dass der Beschwerdeführer im Zusam-

menhang mit der geltend gemachten LTTE-Aktivität vor seiner Ausreise im 

Dezember 2015 offensichtlich keinerlei Probleme mit den Behörden gehabt 

hat (vgl. A14 F66). Bezeichnenderweise erwähnte er zudem auf die Frage 

nach den gegen eine Rückkehr nach Sri Lanka sprechenden Gründen aus-

drücklich lediglich zwei andere Gründe (nämlich seine Verbindung zu 

F._______ sowie die Beherbergung des Cousins), nicht jedoch seine Tä-

tigkeit für die LTTE (vgl. A14 F144). Die eingereichte Anzeige an die Men-

schenrechtskommission vom Februar 2016, aus welcher hervorgeht, die 

Behörden hätten seinem Vater gesagt, er (Beschwerdeführer) habe früher 

die LTTE unterstützt, vermag die geltend gemachte Verfolgungsfurcht so-

dann ebenfalls nicht glaubhaft zu machen. Dieses Dokument beweist bes-

tenfalls, dass der Vater eine Anzeige erhoben hat, nicht hingegen, dass 
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sich der dabei vom Vater geltend gemachte Sachverhalt tatsächlich ereig-

net hat. Im Übrigen widerspricht der Inhalt der Anzeige der Darstellung des 

Beschwerdeführers, wonach die CID-Beamten den Vater nur eingeschüch-

tert und ihm gesagt hätten, sie wüssten, dass er sich in der Schweiz be-

finde (vgl. A14 F35). Schliesslich ist auch nicht nachvollziehbar, weshalb 

die Behörden im Februar 2016 plötzlich hätten daran interessiert sein sol-

len, den Beschwerdeführer wegen seiner (angeblichen) kurzen, margina-

len und mehrere Jahre zurückliegenden Tätigkeit für die LTTE zu befragen 

oder gar festzunehmen. Die zu diesem Punkt in der Beschwerde geäus-

serte Vermutung, die Ermittlungen zum Mord an G._______ hätten sicher-

lich ergeben, dass der Beschwerdeführer an Zwangsrekrutierungen der 

LTTE beteiligt gewesen sei, ist – ungeachtet der vorstehenden Ausführun-

gen zur Frage der Glaubhaftigkeit – bereits angesichts der Erwägungen 

unter E. 6.1 nicht einleuchtend. Nach dem Gesagten ist insgesamt nicht 

davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr 

nach Sri Lanka aufgrund seiner angeblichen Tätigkeit für die LTTE eine 

Verfolgung durch die sri-lankischen Behörden zu befürchten hat. 

6.3 Bezüglich der geltend gemachten Furcht vor einer Verfolgung durch die 

sri-lankische Behörden wegen Beherbergung seines Cousins E._______ 

respektive vor einer Reflexverfolgung im Zusammenhang mit diesem 

Cousin (einem ehemaligen LTTE-Mitglied), ist zunächst festzustellen, dass 

es sich dabei um einen ohne nachvollziehbare Erklärung erst in der Anhö-

rung nachgeschobenen Asylgrund handelt; denn in der BzP erwähnte der 

Beschwerdeführer mit keinem Wort, dass er im Zusammenhang mit 

E._______ eine Verfolgung befürchte. Ferner hatte offensichtlich nicht der 

Beschwerdeführer, sondern seine Eltern die Beherbergung des Cousins zu 

verantworten; es erscheint daher nicht plausibel, dass er deswegen ins Vi-

sier der Behörden geraten könnte. Sodann sind sowohl seine Eltern als 

auch seine inzwischen (…)-jährige Schwester und der (…)-jährige Bruder 

nach wie vor am Herkunftsort wohnhaft und waren offenbar ihrerseits kei-

nen ernsthaften Nachteilen seitens der Behörden im Zusammenhang mit 

dem fraglichen Cousin ausgesetzt. Aus den – auch vom Bundesverwal-

tungsgericht beigezogenen – Akten des Cousins E._______ (N […]) geht 

schliesslich hervor, dass sich dieser ab April 2009 im Haus des Vaters des 

Beschwerdeführers versteckt hatte. Am 20. November 2012 hätten CID-

Beamte dort nach ihm gesucht, worauf er ausgereist sei. Sein Onkel (d.h. 

der Vater des Beschwerdeführers) sei seinetwegen zweimal befragt wor-

den (vgl. dazu N […] A11 F104 und F128). Dies weist darauf hin, dass die 

Behörden schon im Jahr 2012 gewusst haben, dass ein Verwandter der 

Familie des Beschwerdeführers bei den LTTE war und sich im Elternhaus 
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des Beschwerdeführers versteckt hatte. Es ist daher davon auszugehen, 

dass der (damals bereits […]) Beschwerdeführer schon in diesem Zeit-

punkt im Zusammenhang mit seinem Cousin (reflex-)verfolgt und etwa ver-

haftet worden wäre, wenn die Behörden an seiner Person interessiert ge-

wesen wären. Dies ist jedoch offensichtlich nicht geschehen. Bei dieser 

Sachlage ist die geltend gemachte Furcht, bei einer Rückkehr nach Sri 

Lanka im Zusammenhang mit E._______ verfolgt zu werden, als unbe-

gründet zu erachten.  

6.4 Es bleibt zu prüfen, ob der Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr 

nach Sri Lanka aus anderen Gründen flüchtlingsrechtlich relevante Verfol-

gungsmassnahmen zu befürchten hätte. 

6.4.1 Das Bundesverwaltungsgericht hat im Urteil E-1866/2015 vom 

15. Juli 2016 [als Referenzurteil publiziert] unter Berücksichtigung von 

zahlreichen einschlägigen Quellen eine Analyse der Situation von Rück-

kehrenden nach Sri Lanka vorgenommen und dabei verschiedene Kriterien 

aufgestellt, die ein Verfolgungsrisiko begründen. Drei Faktoren wurden da-

bei als stark risikobegründend qualifiziert: eine tatsächliche oder vermeint-

liche, aktuelle oder vergangene Verbindung zu den LTTE (darunter fallen 

auch tatsächliche oder vermutete familiäre Verbindungen zu LTTE-Mitglie-

dern und Hilfeleistungen für die LTTE [a.a.O., E. 8.4.1]), die Teilnahme an 

exilpolitischen regimekritischen Handlungen sowie frühere Verhaftungen 

durch die sri-lankischen Behörden, üblicherweise im Zusammenhang mit 

einer tatsächlichen oder vermuteten Verbindung zu den LTTE. Demgegen-

über würden das Fehlen ordentlicher Identitätsdokumente, eine zwangs-

weise respektive durch die International Organisation for Migration (IOM) 

begleitete Rückführung sowie gut sichtbare Narben schwach risikobegrün-

dende Faktoren darstellen. Im Urteil wird weiter ausgeführt, von den Rück-

kehrenden, die diese Risikofaktoren erfüllten, habe allerdings nur eine 

kleine Gruppe tatsächlich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ernsthafte 

Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten; und zwar jene Perso-

nen, die nach Ansicht der sri-lankischen Behörden bestrebt seien, den ta-

milischen Separatismus wiederaufleben zu lassen, und deshalb eine Ge-

fahr für den sri-lankischen Einheitsstaat darstellten (a.a.O., E. 8.5.3). Mit 

Blick auf die dargelegten Risikofaktoren seien in erster Linie jene Rückkeh-

rer gefährdet, deren Namen in der am Flughafen in Colombo abrufbaren 

«Stop-List» vermerkt seien und deren Eintrag den Hinweis auf eine Verhaf-

tung beziehungsweise einen Strafregistereintrag im Zusammenhang mit 

einer tatsächlichen oder vermuteten Verbindung zu den LTTE enthalte. 
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Entsprechendes gelte für sri-lankische Staatsangehörige, die sich im Aus-

land regimekritisch betätigt hätten (a.a.O., E. 8.5.5). 

6.4.2 Diesbezüglich ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer – wie er-

wähnt – vor der Ausreise keiner Verfolgung aufgrund der von ihm geltend 

gemachten LTTE-Aktivitäten ausgesetzt war. Diese sind im Übrigen ohne-

hin zu bezweifeln (vgl. vorstehend E. 6.2). Wie bereits dargelegt ist auch 

nicht davon auszugehen, dass er künftig im Zusammenhang mit seinem 

Cousin E._______ relevante Verfolgungsmassnahmen zu befürchten hat. 

Anderweitige Verwandte mit LTTE-Verbindungen sind nicht aktenkundig. 

Der Beschwerdeführer ist zudem weder exilpolitisch aktiv, noch hat er sich 

vor der Ausreise in Sri Lanka regimekritisch betätigt; insbesondere ist er 

nie als Befürworter des tamilischen Separatismus in Erscheinung getreten. 

Aus Europa respektive der Schweiz nach Sri Lanka zurückkehrende tami-

lische Asylsuchende sind ferner nicht per se einer ernstzunehmenden Ge-

fahr ausgesetzt, bei ihrer Rückkehr ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 

3 AsylG zu erleiden, sondern nur dann, wenn die sri-lankischen Behörden 

das Verhalten der zurückkehrenden Person mutmasslich als staatsfeind-

lich einstufen. Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht erfüllt. Der Be-

schwerdeführer war in Sri Lanka nie inhaftiert oder gar angeklagt, hatte 

keine glaubhaften und konkreten Probleme mit den heimatlichen Behörden 

und war wie bereits ausgeführt nie politisch tätig. Es ist aufgrund der Ak-

tenlage nicht davon auszugehen, dass er in Sri Lanka einschlägig regis-

triert ist oder gar auf einer Fahndungsliste der heimatlichen Behörden steht 

und im Falle seiner Rückkehr einer erhöhten Verfolgungsgefahr unterliegt. 

Daher erscheint es selbst in Anbetracht der jüngeren Lageentwicklung in 

Sri Lanka insgesamt unwahrscheinlich, dass er bei einer Rückkehr infolge 

seines Aufenthalts in der Schweiz in asylrelevanter Weise gefährdet wäre. 

6.5 Zusammenfassend ist festzustellen, dass die geltend gemachten Asyl-

gründe nicht geeignet sind, eine asyl- respektive flüchtlingsrechtlich rele-

vante Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG beziehungsweise eine entspre-

chende Verfolgungsfurcht glaubhaft zu machen. Demnach hat die  

Vorinstanz zu Recht die Flüchtlingseigenschaft verneint und das Asylge-

such abgelehnt. 

7.  

7.1 Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so 

verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den 

Vollzug an (Art. 44 Abs. 1 AsylG). 
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7.2 Der Beschwerdefürher verfügt weder über eine ausländerrechtliche 

Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer sol-

chen. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (Art. 44 Abs. 

1 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.). 

8.  

Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht 

möglich, so regelt das Staatssekretariat das Anwesenheitsverhältnis nach 

den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 

AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). 

In Bezug auf die Geltendmachung von Wegweisungshindernissen gilt ge-

mäss ständiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Be-

weisstandard wie bei der Flüchtlingseigenschaft, das heisst, sie sind zu 

beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens 

glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.). 

8.1 Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen 

der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den 

Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 

AIG).  

8.1.1 So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land 

gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem 

Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, 

zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 

AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über 

die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 

Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen 

Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-

lung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf nie-

mand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Be-

handlung unterworfen werden. 

8.1.2 Das flüchtlingsrechtliche Refoulement-Verbot schützt nur Personen, 

welche die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer 

nicht gelungen ist, eine flüchtlingsrechtlich erhebliche Gefährdung nachzu-

weisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte 

Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine An-

wendung finden. Eine Rückkehr in den Heimatstaat ist demnach unter dem 

Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.  
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8.1.3 Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdefüh-

rers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer 

Ausschaffung nach Sri Lanka dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ei-

ner nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung 

ausgesetzt wäre. Gemäss Praxis des Europäischen Gerichtshofes für 

Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses 

müsste der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr («real risk») nachwei-

sen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter 

oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. EGMR [Grosse Kam-

mer], Saadi gegen Italien, Urteil vom 28. Februar 2008, Beschwerde 

Nr. 37201/06, §§ 124 – 127, m.w.H.). Der EGMR hat zudem wiederholt 

festgestellt, dass nicht generell davon auszugehen sei, Rückkehrern drohe 

in Sri Lanka eine unmenschliche Behandlung. Vielmehr müsse eine Risi-

koeinschätzung im Einzelfall vorgenommen werden (vgl. beispielsweise 

das EGMR-Urteil R.J. gegen Frankreich vom 19. September 2013, 

Nr. 10466/11, Ziff. 37). Die Einzelfallprüfung fällt mangels hinreichender 

Anhaltspunkte vorliegend negativ aus (vgl. vorstehend E. 6). Die vom 

EGMR genannten Faktoren sind im Wesentlichen durch die im Referenz-

urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-1866/2015 vom 15. Juli 2016 in 

den Erwägungen 8.4 und 8.5 identifizierten Risikofaktoren abgedeckt. Vor-

liegend wurde bereits festgestellt, dass aufgrund der Aktenlage nicht davon 

auszugehen ist, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr aus der 

Schweiz nach Sri Lanka die Aufmerksamkeit der sri-lankischen Behörden 

in einem flüchtlingsrechtlich relevanten Ausmass auf sich ziehen wird. 

Demnach bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass ihm aus densel-

ben Gründen eine menschenrechtswidrige Behandlung im Heimatland dro-

hen würde. Die allgemeine Menschenrechtssituation in Sri Lanka lässt den 

Wegweisungsvollzug im heutigen Zeitpunkt ebenfalls nicht als unzulässig 

erscheinen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Prä-

sidentschaftswahlen von November 2019 und des diplomatischen Konflikts 

zwischen der Schweizer Botschaft und den sri-lankischen Behörden. 

8.2 Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und 

Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf-

grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und me-

dizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung 

festgestellt, ist – unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG – die vorläufige 

Aufnahme zu gewähren. 

8.2.1 Der bewaffnete Konflikt zwischen der sri-lankischen Regierung und 

den LTTE ist im Mai 2009 zu Ende gegangen. Zurzeit herrscht in Sri Lanka 
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weder Krieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt. In den beiden Refe-

renzurteilen E-1866/2015 vom 15. Juli 2016 und D-3619/2016 vom 16. Ok-

tober 2017 hat das Bundesverwaltungsgericht eine Einschätzung der Lage 

in Sri Lanka vorgenommen. Dabei hat es festgestellt, dass der Wegwei-

sungsvollzug sowohl in die Nordprovinz als auch in die Ostprovinz unter 

Einschluss des Vanni-Gebiets zumutbar ist, wenn das Vorliegen von be-

stimmten individuellen Zumutbarkeitskriterien (insbesondere Existenz ei-

nes tragfähigen familiären oder sozialen Beziehungsnetzes sowie Aussicht 

auf eine gesicherte Einkommens- und Wohnsituation) bejaht werden kann. 

An dieser Einschätzung vermögen weder die in der Replik erwähnten Ge-

waltvorfälle in Sri Lanka vom 21. April 2019 und der gleichentags von der 

sri-lankischen Regierung verhängte, am 28. August 2019 jedoch wieder 

aufgehobene Ausnahmezustand noch die mit den Wahlen im November 

2019 zusammenhängenden gewalttätigen Ausschreitungen oder die aktu-

elle Situation in Sri Lanka etwas zu ändern (vgl. statt vieler Urteil des 

BVGer E-895/2020 vom 15. April 2020 E. 9.3). 

8.2.2 Das SEM hat demnach den Vollzug der Wegweisung des Beschwer-

deführers an seinen Herkunftsort im (…), Nordprovinz, zu Recht als gene-

rell zumutbar erachtet. Die mit der Replik eingereichten Unterlagen führen 

nicht zu einer anderen Schlussfolgerung.  

8.2.3 In Bezug auf die individuellen Zumutbarkeitskriterien ist für den vor-

liegenden Fall festzustellen, dass es sich beim Beschwerdeführer um ei-

nen heute (…)-jährigen Mann ohne aktenkundige gesundheitliche Prob-

leme und mit durchschnittlicher Schulbildung handelt, welcher vor der Aus-

reise in der (eigenen) Landwirtschaft tätig war. Es ist ihm daher ohne wei-

teres zuzumuten, sich nach seiner Rückkehr nach Sri Lanka erneut eine 

wirtschaftliche Lebensgrundlage aufzubauen. Seinen Angaben zufolge le-

ben mehrere Verwandte nach wie vor in der Nordprovinz (C._______, 

D._______), namentlich seine Eltern sowie die beiden Geschwister. Seine 

Frau wohnt zurzeit offenbar in I._______ (Ostprovinz) bei ihrer Grossmut-

ter. Seine Familie verfügt über mehrere landwirtschaftliche Grundstücke 

und hat keine finanziellen Probleme (vgl. A14 F23). Demnach kann festge-

stellt werden, dass der Beschwerdeführer an seinem Herkunftsort über ein 

tragfähiges soziales Beziehungsnetz sowie eine gesicherte Wohnmöglich-

keit verfügt. Insgesamt ist der Vollzug der Wegweisung auch in individueller 

Hinsicht als zumutbar zu erachten. 
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8.3 Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständi-

gen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Rei-

sedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs.4 AsylG und dazu auch 

BVGE 2008/34 E. 12 S. 513–515), weshalb der Vollzug der Wegweisung 

auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).  

Die aktuelle Corona-Pandemie steht dem Wegweisungsvollzug ebenfalls 

nicht entgegen; denn es handelt sich dabei – wenn überhaupt – um ein 

bloss temporäres Vollzugshindernis, welchem somit im Rahmen der Voll-

zugsmodalitäten durch die kantonalen Behörden Rechnung zu tragen ist, 

indem etwa der Zeitpunkt des Vollzugs der Situation im Heimatland ange-

passt wird. 

8.4 Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Vorinstanz den Wegwei-

sungsvollzug zu Recht als zulässig, zumutbar und möglich bezeichnet hat. 

Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt damit ausser Betracht 

(Art. 83 Abs. 1–4 AIG).  

9.  

Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung 

Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und 

vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1 AsylG) und – soweit diesbezüglich 

überprüfbar – angemessen ist. Die Beschwerde ist demnach abzuweisen.  

10.  

10.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären dessen Kosten dem Be-

schwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Nachdem jedoch das 

mit der Beschwerde gestellte Gesuch um unentgeltliche Prozessführung 

mit Verfügung vom 15. März 2019 gutgeheissen worden ist, werden keine 

Verfahrenskosten erhoben. 

10.2 Mit derselben Verfügung wurde ferner auch das Gesuch um amtliche 

Verbeiständung gutgeheissen. Die Festsetzung des amtlichen Honorars 

erfolgt in Anwendung der Art. 8–11 sowie Art. 12 des Reglements vom 

21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundes-

verwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2). In der Kostennote vom 8. Mai 

2019 wird ein Aufwand von 10.5 Stunden sowie Auslage von Fr. 84.60 aus-

gewiesen, was angemessen erscheint. Der Stundenansatz von Fr. 220.– 

bewegt sich im Rahmen der vom Gericht festgelegten Praxis bei amtlicher 

Vertretung (vgl. dazu bereits die Ausführungen in der Zwischenverfügung 

vom 15. März 2019). Dem amtlichen Vertreter ist demnach zu Lasten des 
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Bundesverwaltungsgerichts ein Honorar von insgesamt Fr. 2'579.– 

(inkl. Mehrwertsteueranteil) zuzusprechen. 

(Dispositiv nächste Seite)  
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.  

Es werden keine Verfahrenskosten auferlegt. 

3.  

Dem amtlichen Rechtsbeistand wird zulasten der Gerichtskasse ein amtli-

ches Honorar in der Höhe von Fr. 2’579.– zugesprochen. 

4.  

Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, das SEM und die kantonale 

Migrationsbehörde. 

 

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin: 
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